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raussetzungen für einen Wohnberechtigungsschein 
nicht erfüllen würden, aber gleichzeitig auch nicht 
über das notwendige Einkommen verfügen, um auf 
dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung anmie-
ten zu können. Sofern dies nicht zu Lasten der ein-
kommensschwachen Mieter geht, ein durchaus nach-
vollziehbarer Ansatz. 

A ber der Senat hat auch ein anderes Problem 
gelöst, er hat nämlich den neuen Mietspiegel 

freigegeben. Es ist nun kein qualifizierter, sondern 
ein sog. einfacher Mietspiegel. Die Basis für den ein-
fachen Mietspiegel ist der Mietspiegel 2021 der le-
diglich auf der Grundlage der Daten des Amtes für 
Statistik zur Entwicklung der Nettokaltmieten so-
wie der Entwicklung der Verbraucherpreise die ak-
tuellen Miethöhen wiedergibt. Danach ist die orts-
übliche Vergleichsmiete gegenüber dem Mietspie-
gel 2021 um 5,4% – von 6,79 Euro/m² Wohnfläche 
auf 7,16 Euro/m² Kaltmiete – gestiegen. Vor diesem 
Hintergrund wird man wohl mit einem Anstieg der 
Mieterhöhungsbegehren rechnen müssen. Man darf 
gespannt sein, ob die Vereinbarungen aus dem Mie-
tenbündnis von den großen Wohnungsbaugesell-
schaften eingehalten werden. Darin hatten sich die 
Gesellschaften seinerzeit verpflichtet, die Mieten 
maximal um 11% in 3 Jahren anzuheben. 

D arüber hinaus hat man auch immer noch im 
Auge – so sagt man jedenfalls – dass eine 

Miete nicht über 30% des verfügbaren Haushaltsein-
kommens liegen soll. Wer soll das aber prüfen. Mie-
ter sind doch keine Bittsteller und wollen sich auch 
nicht zu gläsernen Mietern machen lassen. Nimmt 
man die gestiegenen Heizkosten dazu, dann liegt 
man schnell auch bei 40% des verfügbaren Ein-
kommens. Um die Energiekosten zu senken müss-
te gleichzeitig energetisch saniert werden. Wer soll 
denn das nun bezahlen ? Natürlich – nicht der Staat 
und auch nicht der Vermieter, sondern natürlich der 
Mieter. Da ist die Begrenzung der Mietanhebung auf 
maximal 0,50 Euro/m² nur ein schwacher Trost.

W enig Hoffnung macht auch das Ergebnis der 
Kommission zur Frage der Vergesellschaf-

tung großer Wohnungsunternehmen. Nach Ansicht 
der Kommission wäre es sogar möglich im Gesetz 
festzulegen, dass die Entschädigung unterhalb des 
Verkehrswertes liegen kann. Eine interessante und 
durchaus tollkühne Einschätzung. Man darf erwar-
ten, dass vor der ersten Enteignung, das heißt bei der 
Abfassung des Rahmengesetzes, zunächst Anwälte 
tätig und kassieren werden.

Ihr Michael Müller-Degenhardt,  
Vorstandsvorsitzender  
des Mieterschutzbundes Berlin e.V.

Liebe Mitglieder,

D er Berliner Senat - bzw. der Stadtentwick-
lungssenator Gaebler - legt ordentlich los. 

Nach seiner Vorlage hatte der Senat beschlossen, 
dass bei Wohnungen, die seinerzeit im 1. Förderweg, 
d. h. im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, errich-
tet wurden, bei einer Anschlussförderung nur noch 
Mieten gefordert werden können, die unterhalb der 
sogenannten Kostenmiete liegen – eine sogenann-
te bußgeldbewehrte Verpflichtungsmiete. Eine Neu-
ordnung wurde allein deshalb notwendig, weil die 
Gerichte die erste Einführung einer Verpflichtungs-
miete nicht mitgetragen haben. Während die Kos-
tenmiete sich aus Baukosten, Finanzierungs- und 
Grundstückskosten errechnen lässt, ergibt sich die 
Verpflichtungsmiete aus einer Absprache zwischen 
dem Vermieter und der Landesbank Berlin. Na-
ja, sehr glücklich scheint mir dieses Vorgehen nicht 
zu sein. Jedenfalls darf man ggf. eine Anhebung der 
sog. Kostenmiete erwarten, um auch damit eine nach 
unten angepasste Verpflichtungsmiete darstellen zu 
können. Man kann davon ausgehen, dass die Gerich-
te noch einiges zu tun haben werden.

D en ganzen Aufwand müsste man aber auch 
nicht betreiben, wenn sich die Senatsbauver-

waltung an ihre eigene Ankündigung gehalten hät-
te. Abgesehen davon, dass pro Jahr ca. 20.000 Neu-
bauwohnungen errichtet werden sollten, davon 1/4 
Sozialbauwohnungen, sind in 2022 nur ca.17.000 – 
davon nur ca. 1.700 Sozialbauwohnungen – fertig-
gestellt worden. Also insgesamt sehr weit entfernt 
von der ursprünglichen Zielsetzung des Senats. Na-
ja, ehrlicherweise haben wir auch nichts anderes er-
wartet. Um die weitere Errichtung von sozial gebun-
denen Wohnungen sicherzustellen, hat der Senat sich 
entschlossen, die Fördermittel von ca. 170.000 Eu-
ro pro Wohnung auf 300.000 Euro zu erhöhen. Da-
rüber hinaus plant der Senat auch Fördermittel im 
mittleren Preissegment auszugeben. Dies bedeutet, 
dass Wohnungen zwischen 9,00 und 11,00 Euro pro 
m² im sozialen Wohnungsbau errichtet werden. Da-
mit will man die Mieter erreichen, die ggf. die Vo-



Die Ferienzeit ist angebrochen und 
auch unsere Rechtsberater:innen 
und Mitarbeiter:innen gehen in den 
wohlverdienten Urlaub.

Aber…. Wir sind für Sie da! Auch in 
den Sommerferien besteht das ge-
wohnte Beratungsangebot fort! Al-
le Filialen haben regulär geöffnet 

und sind wie gewohnt erreichbar! 
Wir bitten allerdings um Verständ-
nis, dass es bei der Terminverein-
barung zu etwas längeren Warte-
zeiten kommen kann.
Vielen Dank!

Sommerferien – Wir sind da!

Zur Erleichterung der Bera-
tungsabläufe ist es für unsere 
Mitarbeiter:innen von großer Be-
deutung, dass wir über Ihre aktu-
ellen Daten verfügen. Bitte geben 
Sie Änderungen Ihrer Anschrift, 
Ihrer Bankverbindung, Ihrer Te-
lefonnummer, Ihrer Mailadresse 
etc. möglichst zeitnah bekannt. 
Nur so kann eine reibungslose Zu-
sammenarbeit bei beauftragtem 
Schriftwechsel, Terminänderun-
gen, Nachforderung von Unterla-
gen, rechtlichen Hinweisen und 
anderer Kommunikation gewähr-
leistet werden. 

Und immer wieder ...
Aktualisierung Ihrer 
Daten

In der Vergangenheit gab es hin 
und wieder Probleme mit den EC-
Kartenlesegeräten in einigen Fi-
lialen. Unsere Mitarbeiter:innen  
konnten dann nur auf Barzahlun-
gen verweisen. 

Zwischenzeitlich sind die Proble-
me behoben. In unseren Filialen 

sind neue EC-Kartengeräte instal-
liert. Genutzt werden können De-
bit- und Kreditkarten.

Um Probleme mit Zahlungen zu ver-
meiden, erteilen Sie uns doch ein-
fach eine Einzugsermächtigung!

Neue Kartenlesegeräte

Sind Sie mit uns 
zufrieden?

Sind Sie mit uns zufrieden? Fühlen Sie sich 
gut beraten? Dann nehmen Sie sich ein we-
nig Zeit und posten eine positive Bewertung 

im Internet. Wir freuen uns über positives 
Feedback! Vielen Dank!

In dem Artikel „Mietrecht von A 
bis Z“ auf Seite 12 unserer letzten 
Ausgabe 2/2023 hat sich bedauer-
licherweise der Fehlerteufel ein-
geschlichen.

Fälschlicherweise hatten wir da-
rauf hingewiesen, dass „Wär-
me- und Warmwasserzähler nach  
5 Jahren zu eichen“ sind. Das ist 
unrichtig.

Richtig ist, dass Wärme- und 
Warmwasserzähler erst nach 6 
Jahren zu eichen sind.

Wir bitten, diesen Fehler zu ent-
schuldigen!

Korrektur! Korrektur! 
Korrektur! 
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Der unter anderem für das Miet-
recht zuständige VIII. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofs hat am 12. Ju-
li 2023 über die Frage entschieden, 
ob und gegebenenfalls ab welchem 
Zeitpunkt der Auskunftsanspruch 
des Mieters gegen den Vermieter 
nach den Vorschriften zur soge-
nannten Mietpreisbremse (§ 556g 
Abs. 3 BGB) verjährt.

Sachverhalt und bisheriger Pro-
zessverlauf:

In allen Verfahren wurden An-
sprüche von Mietern wegen eines 
Verstoßes gegen die Vorschrif-
ten zur Begrenzung der Miethöhe 
(§§ 556d ff. BGB) (Mietpreisbrem-
se) gegen die Vermieter geltend 
gemacht.

Die Mieter verlangten Auskunft 
über verschiedene für die Berech-
nung der zulässigen Miethöhe 
maßgebliche Umstände, die Rück-
zahlung ihrer Ansicht nach über-
zahlter Miete und Erstattung vor-
gerichtlicher Rechtsverfolgungs-
kosten.

Die beklagten Vermieter berufen 
sich unter anderem auf Verjährung 
des Auskunftsanspruchs.

Die Rechtsprechung der Vorinstan-
zen war uneinheitlich. Es wurde so-
wohl angenommen, dass der Aus-
kunftsanspruch der Mieter nicht 
verjährt sei. Er könne als Hilfsan-
spruch nicht vor dem Anspruch auf 
Rückzahlung überzahlter Miete als 
Hauptanspruch verjähren. Eben-
so war eine Mietberufungskammer 
der Ansicht, dass der Auskunftsan-
spruch der regelmäßigen Verjäh-
rung von drei Jahren unterliegt und 
die Verjährungsfrist bereits mit dem 
Abschluss des Mietvertrags zu lau-
fen beginne.

Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs:

Der VIII. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat entschieden, dass 
der Auskunftsanspruch des Mie-
ters bei der sog. Mietpreisbremse 
selbständig und unabhängig von 
dem Anspruch des Mieters auf 
Rückzahlung überzahlter Miete 
innerhalb der regelmäßigen Ver-
jährungsfrist von drei Jahren ver-
jährt. Die Verjährungsfrist beginnt 
dabei nicht mit der Entstehung 
des Auskunftsanspruchs im Zeit-
punkt des Mietvertragsschlusses, 
sondern erst mit dem Auskunfts-
verlangen des Mieters. Der Aus-
kunftsanspruch kann damit vor 
dem Rückzahlungsanspruch ver-
jähren.

Bei dem Auskunftsanspruch han-
delt es sich zwar um einen Hilfs-
anspruch zu dem auf Rückzah-
lung überzahlter Miete gerichte-
ten Hauptanspruch des Mieters. Er 
unterscheidet sich aber vom allge-
meinen Auskunftsanspruch gemäß 
§ 242 BGB (Treu und Glauben), wel-
cher grundsätzlich nicht vor dem 
Hauptanspruch verjährt, dem er 
dient, maßgeblich dadurch, dass 
der Mieter nicht erst durch die 
Auskunft in die Lage versetzt wird, 
seinen Zahlungsanspruch zu ver-
folgen und durchzusetzen.

Der Mieter hat in einem Rückfor-
derungsprozess neben einer ord-
nungsgemäßen Rüge lediglich die 
Anwendbarkeit und die Voraus-
setzungen des Grundtatbestandes 
– das Überschreiten der ortsübli-
chen Vergleichsmiete um mehr als 
10 % bei Mietbeginn – darzulegen 
und gegebenenfalls zu beweisen. 
Hierfür benötigt er die Auskunft des 
Vermieters über die eine höhere 
Miete erlaubenden Ausnahmetat-
bestände in der Regel nicht.

Die für den Auskunftsanspruch gel-
tende regelmäßige Verjährungsfrist 
von drei Jahren beginnt nicht be-
reits mit dem Zeitpunkt des Miet-
vertragsschlusses, sondern erst mit 
dem Auskunftsverlangen des Mie-
ters. Der Gesetzgeber hat diesen 
Anspruch als sog. verhaltenen An-
spruch ausgestaltet, bei dem der 
Mieter die Leistung jederzeit verlan-
gen kann, der Vermieter die Leistung 
jedoch nicht von sich aus erbringen 
muss. Mit Verjährungsbeginn ab 
Geltendmachung des Auskunftsan-
spruches wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass Entstehung 
und Geltendmachung des Anspru-
ches zeitlich auseinanderfallen kön-
nen. Ein Verjährungsbeginn ab Ent-
stehung des Anspruches (Mietver-
tragsabschluss) wäre eine nach 
Abwägung der beiderseitigen Inter-
essen von Vermieter und Mieter als 
unbillig empfundene Gefahr.

Urteile vom 12.07.2023 –  
VIII ZR 375/21, VIII ZR 8/22,  
VIII ZR 60/22, VIII ZR 125/22

aus der Pressemitteilung des  
Bundesgerichtshofes (110/2023) 
vom 12. Juli 2023

BGH zu Verjährung des Auskunfts- 
anspruchs bei der Mietpreisbremse

BGH ZU VERJäHRUNG
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Wenn Vermieter eine Photovoltaik-
Anlage installieren und in Betrieb 
nehmen, können Sie den sodann 
günstig erzeugten Solarstrom an 
die Mieter des Hauses verkaufen. 
Es handelt sich dann um sogenann-
ten Mieterstrom, d.h. um Strom der 
direkt im bzw. am Mietobjekt er-
zeugt wird und den Mietern un-
mittelbar zur Verfügung steht. Der 
Strom wird ohne Netzdurchleitung 
in unmittelbarem räumlichen Zu-
sammenhang geliefert. Der nicht 
verbrauchte Strom wird ins Netz 
der allgemeinen Versorgung einge-
speist und vergütet.

Diese grundsätzlich gute Idee rech-
nete sich für viele Vermieter jedoch 
nicht. Die Kosten für Abrechnung, 
Vertrieb und Messungen waren in 
der Regel zu hoch, als dass ein ver-
nünftiger wirtschaftlicher Gewinn 
zu erwirtschaften war. 

Der Mieterstrom musste wirt-
schaftlich attraktiver gestaltet 
werden. Und so reagierte die Poli-
tik: Am 25. Juli 2017 trat das Gesetz 
zur Förderung von Mieterstrom 
und zur änderung weiterer Vor-
schriften des Erneuerbare-Energi-

en-Gesetzes (EEG) in Kraft. Mie-
terstrom kann damit nach den Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
gefördert werden.

Geförderter Mieterstrom

Nimmt der Vermieter eine För-
derung für den von ihm erzeug-
ten Mieterstrom in Anspruch, gel-
ten besondere Regelungen.  Zum 
Beispiel darf der Mieterstrom nur 
durch Solaranlagen mit einer maxi-
malen elektrischen Leistung von 
100 kWp (Kilowatt peak) erzeugt 
werden.

Bei nicht geförderten Mieter-
strommodellen kann der Strom 
durch Solaranlagen, KWK-An-
lagen (Kraft-Wärme-Kopplung), 
Blockheizkraftwerke oder Klein-
windanlagen erzeugt werden.

Stromliefervertrag

Um kostengünstigen Strom zu er-
halten, schließen der Betreiber der 
Solaranlage (Mieterstromlieferant) 
und Mieter einen Stromlieferungs-
vertrag. Bei Anlagen, deren Inbe-

triebnahme nach dem 1.1.2021 er-
folgte, kann auch ein Dritter Ver-
tragspartner sein, der den Strom 
vom Betreiber der Anlage kauf-
te. In der Regel sind der Gebäu-
deeigentümer, der Vermieter, die 
Wohnungsgesellschaft, die Woh-
nungsgenossenschaft oder ein 
Mieterstrom-Dienstleister die Mie-
terstromlieferanten 

Mieter:innen haben das Recht der 
freien Wahl des Stromlieferanten. 
Sie können auch entscheiden, ob 
sie das Angebot des Mieterstrom-
lieferanten überhaupt in Anspruch 
nehmen oder sich vom Grundver-
sorger beliefern lassen.

Grundsätzlich darf der Stromliefer-
vertrag nicht an den Mietvertrag 
gekoppelt sein. Dies gilt ausnahms-
weise nicht, wenn der Wohnraum

 nur zum vorübergehenden Ge-
brauch gemietet wird oder

 als möblierte Untervermietung 
nur zum vorübergehenden Ge-
brauch gemietet wird oder

 sich in einem Alters-/Pflegeheim 
oder Studenten- bzw. Lehrlings-
heim befindet.

Bei diesen besonderen Mietver-
hältnissen kommt mit Abschluss 
des Mietvertrags auch automa-
tisch ein Mieterstromvertrag zu-
stande. Deshalb ist es auch nicht 
möglich, den Stromlieferanten zu 
wechseln. Der Mieterstromvertrag 
endet mit Rückgabe der Wohnung, 
ohne dass er gesondert gekündigt 
werden muss.
 
Der Mieterstromvertrag muss es zu-
lassen, dass der Lieferant gewech-
selt werden kann. Dazu muss der 
„alte“ Stromliefervertrag gekün-
digt werden. Hierbei sind die Kün-
digungsfristen zu beachten. Diese 

Das Mieterstromgesetz
Was es bedeutet, Strom vom Vermieter zu bekommen

MIETERSTROM
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ergeben sich aus dem Stromliefer-
vertrag. Allerdings darf die Kün-
digungsfrist bei geförderten Mie-
terstromverträgen nicht länger als 
drei Monate und die Vertragsbin-
dung beim Abschluss nicht länger 
als ein Jahr sein.

Nicht geförderte Mieterstromver-
träge unterliegen diesen Beschrän-
kungen nicht. Laufzeitvereinba-
rungen und Kündigungsfristen lie-
gen in der Vertragsautonomie der 
Vertragspartner. Gegebenenfalls 
gelten die gesetzlichen Vorschrif-
ten zu Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. 

Ist der Mieterstromvertrag gekün-
digt, muss der Stromlieferant alle 
zur Ermöglichung des Lieferanten-
wechsels erforderlichen Formali-
täten mit dem örtlichen Netzbetrei-
ber klären. Sind die Formalitäten 
erledigt, gibt der Mieterstromlie-
ferant eine so genannte „Markt-
lokations-ID“ aus. Mit dieser kann 
dann der neue Lieferant mit der 
Belieferung beauftragt werden.

Eine gesonderte Kündigung ist 
nicht erforderlich, wenn das Miet-
verhältnis beendet wird. Dann en-
det der Mieterstromvertrag auto-
matisch mit Rückgabe der Woh-
nung.

Eine hauseigene Solaranlage liefert 
nicht immer zuverlässig die benö-
tigte Strommenge. Es kann vorkom-
men, dass mehr Strom gebraucht 
als momentan erzeugt wird. In die-
sen Fällen muss der Mieterstrom-
lieferant zusätzlichen Strom aus 
dem Netz der allgemeinen Ver-
sorgung zur Verfügung stellen. Er 
muss den Zusatzstrom kaufen oder 
für den Abschluss eines gesonder-
ten Stromliefervertrages, z.B. bei 
einem anderen Energieversorger, 
sorgen. Mieter:innen müssen kei-
nen weiteren Energieliefervertrag 
mit einem anderen Lieferanten als 
ihrem Mieterstromlieferanten 
abschließen.

Abrechnung des Mieterstroms

Der Mieterstromlieferant ist ver-
pflichtet, seinem Vertragspart-
ner eine verbrauchsabhängige 
Abrechnung zu erteilen. Neben 
der Darstellung des Verbrauches 
und der Preisstruktur muss der 
Stromlieferant die geleisteten Ab-
schlagszahlungen saldieren. Die 
Abrechnung muss nachvollziehbar 
sein. Zudem gibt es zahlreiche ge-
setzlich vorgeschriebene Transpa-
renzpflichten, Pflichten zur Strom-
kennzeichnung und auch verbrau-
cherschützende Vorgaben.

Mit der Abrechnung über den ver-
brauchten Mieterstrom kann der 
Mieterstromlieferant auch einen 
Dienstleister beauftragen.

Die Abrechnung des Mieterstroms 
darf nicht über die jährliche Ne-
benkostenabrechnung der Woh-
nung des Mieters erfolgen.

Preis für Mieterstrom

Der Preis für den Mieterstrom setzt 
sich aus mehreren Bestandteilen 
zusammen. Diese weichen von der 
Struktur des Strompreises aus 

dem allgemeinen Netz ab. Einige 
Kostenbestandteile können beim 
Mieterstrom wegfallen, so z.B. das 
Netzentgelt, die Stromsteuer oder 
die Konzessionsabgabe.

Kostenbestandteile des Mieter-
stroms sind insbesondere die Be-
schaffungs-/Gestehungskosten, 
Kosten für den Betrieb der Mess-
stelle sowie die Mehrwertsteuer.

Der Preis für den geförderten Mie-
terstrom einschließlich des not-
wendigen zusätzlichen Strombe-
zugs darf 90 Prozent des in dem 
jeweiligen Netzgebiet gelten-
den Grundversorgungstarifs nicht 
überschreiten. Dies ist zwingend 
gesetzlich vorgeschrieben.

Bei nicht gefördertem Mieter-
strom können die Vertragspartei-
en das Entgelt für die Stromerzeu-
gung frei vereinbaren. Hierbei gibt 
es grundsätzlich keine gesetzli-
chen Beschränkungen. Gegebe-
nenfalls gelten die gesetzlichen 
Vorschriften zu Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. 

MIETERSTROM



Auch wenn es inzwischen schon 
ein „alter Hut“ ist, wollen wir den-
noch auf den am 15. Juni 2023 ver-
öffentlichten Berliner Mietspiegel 
2023 und seine Besonderheiten ein-
gehen. Das Beratungsaufkommen 
zeigt, dass die Vermieter:innen in 
Berlin den neuen Mietspiegel wie 
gewohnt gern zum Anlass nehmen, 
Mieterhöhungen gemäß § 558 BGB 
durchzusetzen.

Beim Berliner Mietspiegel 2023 
handelt es sich – anders als in den 
letzten Jahren – nicht um einen so-
genannten qualifizierten Mietspie-
gel im Sinne des § 558d BGB. Viel-
mehr ist er ein einfacher Mietspie-
gel im Sinne des § 558c BGB. 

Die Unterscheidung zwischen quali-
fiziertem und einfachem Mietspiegel 
ist wichtig, weil einem qualifizierten 
Mietspiegel per Gesetz (§558d Abs. 
3 BGB) die Vermutung innewohnt, 
dass er die ortsübliche Vergleichs-
miete wiedergibt. Damit ist er ein un-
umgängliches Beweismittel in einem 
gerichtlichen Verfahren. Einen einfa-
chen Mietspiegel können die Gerich-
te als Schätzgrundlage für die Hö-
he der ortsüblichen Vergleichsmie-
te heranziehen, müssen dies aber 
nicht. Gäbe es keinen Mietspiegel, 
müssten die Gerichte Sachverstän-
digengutachten fertigen lassen. Das 
würde die Verfahrenskosten massiv 
in die Höhe treiben.

Die Besonderheit des neuen Miet-
spiegels ist der Umstand, dass es 
sich um einen Übergangs-Mietspie-
gel handelt. Für Mai 2024 hat die Se-
natsverwaltung für Stadtentwick-
lung, Bauen und Wohnen das Er-
scheinen eines dann qualifizierten 
neuen Mietspiegels angekündigt.

Eigentlich sollte es auch in 2023 ei-
nen qualifizierten Mietspiegel ge-

ben. Jedoch gab es Probleme bei 
der für die Erstellung des Mietspie-
gels notwendigen Datenerfassung. 
Das Vergabeverfahren an das mit 
der Datenerfassung beauftragte In-
stitut wurde bemängelt. Da sogar 
eine Entscheidung des Kammerge-
richtes – letztlich zu Gunsten des 
Landes Berlin – fallen musste, trat 
eine Verzögerungen von einem Jahr 
ein, die die Erhebung der Daten bei 
Mieter:innen und Vermieter:innen 
unmöglich machte. Gerade die Er-
fassung aktueller Daten ist aber 
wesentliche Grundlage für die Er-
stellung eines qualifizierten Miet-
spiegels.

Da absehbar war, dass die Daten-
erhebung wegen des Zeitverlus-
tes nicht stattfinden kann, der al-
te Mietspiegel nach zwei Jahren 
„auslief“ und die Verbände von 
Mieter:innen und Vermieter:innen 
keine einvernehmliche Lösung fin-
den konnten, entschied sich die 
Senatsverwaltung von ihrer ge-
setzlichen Kompetenz nach § 558c 
Abs. 1 Alt. 1 BGB Gebrauch zu ma-
chen und erstellte selbst einen 
Mietspiegel. Mit der „Notlösung“ 
Übergangsmietspiegel 2023 soll 
vermieden werden, dass es in Ber-
lin überhaupt keinen Mietspiegel 
gibt.

Der Mietspiegel soll ein Instrument 
der Befriedung zwischen den Miet-
vertragsparteien sein. Anhand des 
Mietspiegels können Mieter:innen 
prüfen, ob eine Mieterhöhung 
rechtmäßig ist. Vermieter:innen 
können prüfen, wie weit die Mie-
te erhöht werden darf. Eine Miet-
erhöhung gemäß § 558 BGB darf 
schließlich nur bis auf Höhe der 
ortsüblichen Vergleichsmiete erfol-
gen. Und genau diese ortsübliche 
Vergleichsmiete wird im Mietspie-
gel abgebildet.

Inhaltlich stellt der einfache Ber-
liner Mietspiegel 2023 eine Fort-
schreibung der Werte des Ber-
liner Mietspiegels 2021 dar. Un-
ter Anwendung eines Indexes, der 
aus den Daten des Amts für Sta-
tistik zu Nettokaltmieten und aus 
dem Verbraucherpreisindex ohne 
Nahrungsmittel und Energie gebil-
det wurde, sind die Werte aus dem 
Mietspiegel 2021 pro Jahr um ca. 
2,7 %, d.h. insgesamt um 5,4 % an-
gehoben worden. Unverändert ge-
blieben ist die Wohnlagenkarte, 
das Straßenverzeichnis wie auch 
die Orientierungshilfe für die Span-
neneinordnung. Eine Betriebskos-
tenübersicht findet sich im Berliner 
Mietspiegel 2023 nicht. Sie soll erst 
wieder für den Mietspiegel 2024 er-
stellt werden.

Wer seine Nettokaltmiete mal mit 
der ortsüblichen Vergleichsmiete 
gemäß Berliner Mietspiegel 2023 
vergleichen möchte, kann unter 
www.berlin.de/mietspiegel ers-
te Anhaltspunkte finden. Dort kann 
eine Mietspiegelabfrage gemacht 
werden. Diese Abfrage kann jedoch 
eine Rechtsberatung nicht erset-
zen. 

Wer allgemeine Fragen und Anre-
gungen zum Berliner Mietspiegel 
2023 hat, kann sich über das „Ser-
vicetelefon Miete“ unter der Tele-
fonnummer (030) 90139-4777 oder 
per Mail – Mietspiegel@senstadt.
berlin.de – an die Senatsverwal-
tung wenden.

Berliner Mietspiegel 2023
Fluch und Segen zugleich ...
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Mietrecht von A bis Z
Sie lesen  

Teil III unseres 

Mietrechts-

lexikons.  

Fortsetzung 

folgt.
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Garantiehaftung
Garantiehaftung ist die verschul-
densunabhängige Haftung des 
Vermieters für anfängliche Män-
gel der Mietsache (§ 536a Abs. 1 
Satz 1 BGB). Der Vermieter muss 
– unabhängig von der Ursache und 
unabhängig von seiner Kenntnis – 
garantieren, dass die vermieteten 
Räume bei Mietbeginn ohne Män-
gel sind. Die Garantiehaftung kann 
mietvertraglich ausgeschlossen 
werden.

Gebot der 
Wirtschaftlichkeit

Bei der Erstellung der Betriebs-
kostenabrechnung muss der Ver-
mieter das gesetzlich verankerte 
Gebot der Wirtschaftlichkeit be-
achten. Das heißt, er darf nur die 
Betriebskosten mit den Mietern 
abrechnen, die bei gewissenhafter 
Abwägung aller Umstände und bei 
ordentlicher Geschäftsführung ge-
rechtfertigt sind (§ 20 Abs. 1 Satz 2 
NMV 1970).

Gerichtsstand
Der Gerichtsstand einer Person 
ist der Ort, an dem sie verklagt 
werden muss, d.h. er bezeichnet 
die örtliche Zuständigkeit eines 
Gerichtes. Die Regelungen dazu 
finden sich in der Zivilprozessord-
nung. Bei Wohnraummietsachen 
ist in erster Instanz immer das 
Amtsgericht zuständig, in dessen 
Gerichtsbezirk sich die Wohnung 
befindet.

Gleitklausel
Unter Gleitklausel versteht man 
eine Vereinbarung im Mietver-
trag, mit der sich die Mietver-
tragsparteien bei Eintritt be-
stimmter Voraussetzungen über 
zukünftige Mieterhöhungen eini-
gen. Im geförderten Wohnungs-
bau sind sie üblich. Im freifinan-
zierten Wohnungsbau sind sie nur 
als Indexmiete möglich.

Grundbuch
Das Grundbuch ist das öffentliche 
Register, in welchem Grundstü-
cke und grundstücksgleiche Rech-
te verzeichnet sind. Es gibt Aus-
kunft über die Rechtsverhältnisse 
des Grundstücks, so über die Ei-
gentumsverhältnisse sowie die mit 
dem Eigentum verbundenen Rech-
te und Belastungen. 

H

Haushaltsnahe 
Dienstleistungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen 
sind Aufwendungen für haushalts-
nahe Beschäftigungsverhältnisse, 
Dienst- und Handwerkerleistun-
gen, für die je nach Eingruppierung 
gemäß § 35a EStG Steuerermäßi-
gungen von 20 Prozent der Kosten 
geltend gemacht werden können. 
Der Vermieter muss diese in der 
Betriebskostenabrechnung deut-
lich ausweisen, sodass der Mieter 
diese Kosten betragsmäßig erken-
nen kann. 

Hausordnung
Die Hausordnung enthält Rechte 
und Pflichten für Mieter, die das 
gemeinsame Zusammenleben in 
einem Mehrparteienwohnhaus re-
geln sollen. Diese Pflichten können 
dem Mieter nur dann wirksam auf-
gegeben werden, wenn sie in den 
Mietvertrag einbezogen werden. 
Ein bloßer Aushang im Treppen-
haus oder ein separates Schrei ben 
des Vermieters müssen vom Mie-
ter nicht gesondert beachtet wer-
den. Natürlich gelten die allgemei-
nen Regeln des Miteinanders den-
noch. 

Heizkostenverteiler
Der Heizkostenverteiler ist das am 
Heizkörper montierte Gerät zur Er-
fassung der Wärme mittels einer 
unspezifischen Einheit. In Verbin-
dung mit einem Faktor, der die Art 
und Größe des Heizkörpers wi-
derspiegelt, wird die verbrauchte 
Wärmemenge ermittelt. Er ermög-
licht die verbrauchsabhängige Be-
rechnung der Heizkosten.

MIETER:INNEN ABC
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Heizpflicht
Gesetzliche Regelungen zu einer 
Heizpflicht für Mieter oder Vermie-
ter bestehen im deutschen Miet-
recht nicht. Der Mieter muss aller-
dings Sorge dafür tragen, dass die 
Mietsache keinen Schaden nimmt, 
z.B. Feuchtigkeit und Schimmel ver-
meiden, und gegebenenfalls hei-
zen. Der Vermieter muss in dem 
vertraglich vereinbarten Zeitraum 
heizen – meist 1.10. - 30.4. eines 
Jahres. Darüber hinaus muss der 
Vermieter bei entsprechenden Au-
ßentemperaturen heizen, in der 
Regel bei Raumtemperaturen von 
unter 18°C oder bei kühlerer Wit-
terung über 1 bis 2 Tage. 

I

 Indexmiete
Bei einer Indexmiete handelt es sich 
um die vertragliche Vereinbarung 
der Mietvertragsparteien, dass 
der Mietpreis an einen Preisindex 
gekoppelt ist und in Abhängigkeit 
des Preisindexes steigt oder auch 
fällt. Bei der Wohnraummiete kann 
der künftige Mietpreis nur an den 
Preisindex für die Lebenshaltung 
aller privaten Haushalte des Statis-
tischen Bundesamtes, d.h. den Ver-
braucherpreisindex, geknüpft wer-
den. Die Miete steigt / fällt entspre-
chend der Inflationsrate.

Instandhaltung/ 
Instandsetzung

Unter Instandhaltung versteht man 
allgemein technische und admi-
nistrative Maßnahmen zur Erhal-
tung des funktionsfähigen Zustan-
des (Definition in DIN 31051, DIN 
13306), d.h. im Mietrecht alle Maß-
nahmen zur Bewahrung des miet-
vertraglich vereinbarten Soll-Zu-
standes (z.B. Inspektionen oder 
Wartungen). Instandsetzung ist 
die Wiederherstellung des Soll-
Zustandes. Sowohl Instandhaltung 
als auch Instandsetzung der Miet-
sache liegen im Verantwortungs-
bereich des Vermieters. 

K

Kappungsgrenze
Die Kappungsgrenze ist die ge-
setzliche Regelung, die die Miet-
erhöhungsmöglichkeit des Ver-
mieters auf maximal 20 Prozent 
der Nettokalt-/Bruttokaltmiete in-
nerhalb von drei Jahren begrenzt. 
Die Bundesländer sind bei Vorlie-
gen besonderer Voraussetzungen 
ermächtigt, die Kappungsgrenze 
per Rechtsverordnung auf 15 Pro-
zent abzusenken. Das Land Berlin 
hat diese Möglichkeit genutzt. Die 
Kappungsgrenze liegt in Berlin da-
mit derzeit bei 15 Prozent.

Kleinreparaturklausel
Die Kleinreparaturklausel ist die 
vertragliche Vereinbarung der 
Mietvertragsparteien, dass der 
Mieter Kosten für Reparaturen in/
an der Mietsache übernimmt. In 
Formularverträgen ist eine solche 
Vereinbarung nur wirksam, wenn 
sich die Kostenübernahme auf Ein-
richtungen bezieht, die dem tägli-
chen Zugriff des Mieters unterlie-
gen. Zudem müssen eine zulässige 
Obergrenze für die Einzelreparatur 
und ein zulässiger Jahreshöchst-
betrag verabredet sein.

Kündigungssperrfrist
Die Kündigungssperrfrist ist eine 
Frist, vor deren Ablauf eine Kün-
digung nicht möglich ist. Im Miet-
recht spielt sie eine besonde-
re Rolle als Schutz vor einer Ei-
genbedarfskündigung. Wurde die 
Wohnung während der Mietzeit 
in eine Eigentumswohnung um-
gewandelt, kann eine Eigenbe-
darfskündigung erst drei Jahre 
nach erstmaligem Verkauf ausge-
sprochen werden. Die Bundeslän-
der sind bei Vorliegen besonde-
rer Voraussetzungen ermächtigt, 
die Kündigungssperrfrist auf ma-
ximal 10 Jahre zu verlängern. Das 
Land Berlin hat diese Möglichkeit 
genutzt. Die Kündigungssperrfrist 
beträgt in Berlin damit derzeit 10 
Jahre. 

MIETER:INNEN ABC



Kündigungsschutz bei 
Umwandlung in  
Eigentumswohnungen
In seiner Sitzung am 13.6.2023 hat 
der Senat von Berlin die Verlänge-
rung der Kündigungsschutzklausel-
Verordnung beschlossen. Danach 
wird der Schutz der Mieter:innen 
vor Verdrängung im Rahmen von 
Wohnungsumwandlungen um wei-
tere zehn Jahre in ganz Berlin si-
chergestellt. Sie gilt im Sinne des 
§ 577a Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs über den verlängerten 
Kündigungsschutz bei Umwand-
lung einer Mietwohnung in eine Ei-
gentumswohnung. Die aktuell gülti-
ge Verordnung aus 2013 läuft am 30. 
September 2023 aus. Die neue Ver-
ordnung tritt am 1. Oktober 2023 in 
Kraft und gewährleistet dadurch, 
dass sich keine „Regelungslü-
cke“ zu Ungunsten der betroffenen 
Mieter:innen ergibt.

änderung des Wohn-
raumgesetzes Berlin
Der Senat von Berlin beabsichtigt 
eine änderung des Wohnraumge-
setzes Berlin und hat in seiner Sit-
zung am 20.6.2023 nunmehr den 
Entwurf für ein „Zweites Gesetz 
zur änderung des Wohnraumge-
setzes Berlin“ (WoG Bln) beschlos-
sen. Der Entwurf regelt drei wich-
tige Bereiche neu: Mietzuschuss, 
Stichtagsregelung und Verpflich-
tungsmiete.

Mietzuschuss

Der Kreis der berechtigten Haus-
halte für einen Mietzuschuss im 
sozialen Wohnungsbau wird er-
weitert. Für Haushalte, die nur ge-
ringfügig die WBS-Einkommens-
grenzen überschreiten – nach § 9 
Wohnraumförderungsgesetz um 

bis zu 55 %, statt bisher maximal 
40 % – wird die Bezahlbarkeit ihrer 
Wohnungen sichergestellt. Dies 
gilt insbesondere für Haushalte, 
bei denen aufgrund jüngster Erhö-
hung der Einkommen bzw. Renten 
eine Doppelbelastung aus entfal-
lendem Mietzuschuss und steigen-
den Energiekosten droht.

Stichtagsregelung

Bislang haben Mieterhaushalte in 
Wohnungen, die mit öffentlichen 
Mitteln in Form von Aufwendungs-
hilfen gefördert wurden und deren 
erste Förderphase mit einer Dau-
er von 15 Jahren nach dem 31. De-
zember 2002 endete – sogenann-
te Sozialwohnungen ohne An-
schlussförderung – nur dann einen 
Anspruch auf Mietzuschuss, wenn 
der Mietvertrag vor dem 1. Ja-
nuar 2016 abgeschlossen wurde. 
Künftig sollen auch WBS-Mieter-
haushalte mietzuschussberechtigt 
sein, die ab dem 1. Januar 2016 in 
die entsprechenden Bestände ein-
gezogen sind. Damit sind nun alle 
einkommensschwachen Haushal-

te in Sozialmietwohnungsbestän-
den gleichermaßen mietzuschuss-
berechtigt.

Verpflichtungsmiete

Zur rechtlichen Absicherung der 
bestehenden Sozialmieten soll die 
bei vielen Sozialmietwohnungsbe-
ständen des traditionellen 1. För-
derwegs vereinbarte sogenannte 
Verpflichtungsmiete erstmalig ge-
setzlich festgeschrieben werden. 
Aufgrund der geplanten Gesetzes-
änderung können damit Mietforde-
rungen, die höher liegen als die Ver-
pflichtungsmiete, als Ordnungswid-
rigkeit mit einem Bußgeld belegt 
werden.

105 neue Wohnungen 
in Altglienicke
Die ersten 105 von 245 neuen Woh-
nungen auf dem Grundstück Hasso-
weg/Nelkenweg, einer 23.400 m² 
großen vormaligen Brachfläche, 
hat STADT UND LAND nach eige-
nen Angaben Ende Mai an das Lan-
desamt für Flüchtlingsangelegen-
heiten (LAF) übergeben. Rund 40 % 
der auf diesem Areal entstehenden 
1- bis 5-Zimmer-Wohnungen für Fa-
milien sollen zunächst an geflüchte-
te Menschen vermietet werden. Et-
wa ein Drittel aller Wohnungen sind 
durch das Land Berlin gefördert und 
werden an Inhaber eines Wohnbe-
rechtigungsscheins vermietet. Die 
Nettokaltmiete liegt bei 6,50 Euro/
m².

Klagen zu Abwen-
dungsvereinbarungen
Das Verwaltungsgericht Berlin hat 
erneut zur Wirksamkeit von soge-
nannten Abwendungsvereinbarun-
gen entschieden. Zur Freude des Se-
nators für Stadtentwicklung, Bauen 

Aktuelles aus Berlin
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und Wohnen wurden alle neun ent-
schiedenen Klagen abgewiesen. Die 
Verfahren zielten im Kern darauf, die 
Unwirksamkeit der jeweils beklag-
ten Abwendungsvereinbarung fest-
zustellen.

In den Berliner Verfahren ging es um 
die Wirksamkeit von sogenannten 
Abwendungsvereinbarungen, die 
die Bezirksämter mit Käufern von 
Grundstücken mit Mietwohnungen 
in sozialen Erhaltungsgebieten (Mi-
lieuschutzgebieten) in den vergan-
genen Jahren abgeschlossen hat-
ten. Mit diesen Verträgen konnten 
Käufer die Ausübung des Vorkaufs-
rechts durch den Bezirk abwenden, 
wenn sie sich dazu verpflichteten, 
das Kaufgrundstück entsprechend 
den Zielen der Erhaltungsverord-
nung zu nutzen.

Das Bundesverwaltungsgericht 
hatte im November 2021 entschie-
den, dass die Ausübung des ge-
meindlichen Vorkaufsrechts (auch) 
in sozialen Erhaltungsgebieten aus-
geschlossen ist, wenn die vorhan-
dene Bebauung und Nutzung des 
Grundstücks den Festsetzungen ei-
nes Bebauungsplans oder den Zie-
len und Zwecken der städtebau-
lichen Maßnahme entspricht. Der 
Praxis der Bezirke, die vor allem vor-
aussehbare Verwertungsabsich-
ten der Erwerber für die Prüfung 
des gemeindlichen Vorkaufsrechts 
in den Blick nahmen, wurde damit 
die rechtliche Grundlage entzogen. 
Für die bestehenden Verträge warf 
die Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts die Frage auf, ob 
die geschlossenen Abwendungs-
vereinbarungen der Bezirke mit 
den Grundstückskäufern unwirk-
sam oder kündbar sind. Verschiede-
ne Käufer wollten die vereinbarten 
Verzichte auf mietpreiserhöhen-
de Umbaumaßnahmen und Moder-
nisierungen nicht mehr gegen sich 
gelten lassen und beschritten den 
Rechtsweg.
 
Wegen der Bedeutung für das Land 
Berlin hatte die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung, Bauen und 

Wohnen in einigen dieser Verfahren 
die Prozessführung für das Land 
Berlin übernommen und die Bezirke 
prozessual unterstützt.

Sozialer Wohnungs-
bau und Wohnungs-
baugenossenschaften

Der Hauptausschuss des Berliner 
Abgeordnetenhauses hat die von 
der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung, Bauen und Wohnen vor-
gelegten Entwürfe zur Förderung 
des Wohnungsneubaus sowie zur 
Förderung von Wohnungsbauge-
nossenschaften in Berlin zur Kennt-
nis genommen. Diese können nun 
mit der Veröffentlichung im Amts-
blatt in Kraft gesetzt werden.

Wohnungsbauförde-
rungsbestimmungen 
(WFB) 2023

Mit den WFB 2023 werden bes-
sere Bedingungen für den sozia-
len Wohnungsbau in Zeiten stark 
gestiegener Bau- und Finanzie-
rungskosten geschaffen, weil der 
Förderumfang aus Förderdarle-
hen und ggf. Baukostenzuschuss 

erweitert wird. Bei Baukosten bis 
rd. 4.500 Euro/m² Wohnfläche so-
wie 20 % obligatorischem Eigen-
kapital ist nun eine geschlossene 
Finanzierung ohne Fremdfinanzie-
rung möglich. Es wird zudem ei-
ne neue 3. Förderstufe für erwei-
terte WBS-Gruppen bzw. mittle-
re Einkommensgruppen eingeführt 
(bis 220 % Einkommensgrenze nach 
§ 9 Wohnraumförderungsgesetz – 
WoFG). Diese ergänzt die bisheri-
gen Förderstufen 1 und 2.

Genossenschafts- 
förderungsbestim-
mungen – GFB 2023

Die ergänzend zur Neubauför-
derung gewährten Förderdarle-
hen werden auf 30.000 Euro je 
neu geschaffener WE erhöht (bis 
zu 10 % der Gesamtkosten). Beim 
Bestands erwerb kann künftig 
in sozialen Erhaltungsgebieten 
bei Erwerb eines Objekts ein be-
darfsabhängiger Zuschuss i.H.v. 
bis zu 10 % gewährt werden. Der 
Anteil zu begründender Nutzungs-
entgelt- und Belegungsbindungen 
wird auf ein Drittel der im Objekt 
befindlichen Wohnungen erhöht; 
zugleich verlängert sich der Bin-
dungszeitraum von 30 auf 40 Jahre. 
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Steuererklärung für Rentner und Pensionäre 2022/2023
1. Auflage 2023, 240 Seiten, Broschur
Buch: 16,00 Euro  
versandkostenfreie Lieferung
E-Book: 12,99 Euro PDF (14.95 MB),  
sofort downloadbar.

Schritt für Schritt durch alle aktuellen For-
mulare
Immer mehr Rentnerinnen und Rentner müs-
sen Steuern zahlen – dank steigender Ren-
ten und Alterseinkünftegesetz. Und zu viele 
verschenken jedes Jahr Geld ans Finanzamt, 
das sie sich per Steuererklärung zurückholen 
könnten. Der aktuelle Ratgeber führt leicht 
verständlich durch die verschiedenen Ein-
kunftsarten und erläutert alle notwendigen 
Steuerformulare.

Einfache Erklärungen und viele Beispiele zei-
gen, wie es geht. Plus: Zahlreiche Steuer-Spartipps helfen, die Steuerschuld zu reduzie-
ren. Berücksichtigt die Auswirkungen der Corona-Krise: Kurzarbeitergeld, Homeoffice, 
außergewöhnliche Belastungen etc.

Ratgeber der Verbraucherzentrale

Feuchtigkeit und Schimmelbildung – Erkennen,  
beseitigen, vorbeugen
2. Auflage 2023, 240 Seiten, kartoniert
Buch: Neuauflage erscheint im August
E-Book: 11,99 Euro PDF (4.29 MB),  
sofort downloadbar

Schimmel und Feuchtigkeit in der Wohnung?
Schimmel kann zu Schäden am Haus führen, 
sich negativ auf das Raumklima auswirken und 
sogar die Gesundheit gefährden – und zudem 
eine aufwendige Sanierung und einen aufrei-
benden Rechtsstreit nach sich ziehen. Doch es 
gibt Lösungen. Dieser Ratgeber informiert um-
fassend, kompetent und praxisorientiert. Be-
sonders praktisch: Ein Erste-Hilfe-Kapitel gibt 
kurz und knapp Antworten auf die zehn wich-
tigsten Fragen.

So wirkt Schimmel auf die Gesundheit
Typische Ursachen für einen Feuchte- oder Schimmelschaden. Was tun bei einem Scha-
den? So gehen Sie Schritt für Schritt vor. Wenn Selbsthilfe nicht reicht: So finden Sie quali-
fizierte Experten. Wer zahlt? Mietrecht, Baurecht und Versicherungsrecht kompakt erläu-
tert. Schimmelbefall vermeiden: Tipps zum Umbau und zur Nutzung

www.ratgeber-verbraucherzentrale.de oder Bestell-Telefon: 0211 38 09 55 5
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Sie fragen, wir antworten ...

Mein Vermieter hat zum 
Jahresanfang die monatlichen  
Vorauszahlungen für die Be-
triebs- und Heizkosten erhöht.  
Er hat das mit den hohen  
Energiepreisen begründet.  
Das konnte ich auch nachvoll-
ziehen. Jetzt aber will er eine  
Mieterhöhung wegen des  
gestiegenen Verbraucherpreis- 
indexes. Meine Miete steigt  
damit innerhalb von nicht  
mal einem Jahr erheblich an. 
Kann das denn sein?

Jessica M., Berlin

Sollte Ihr Mietvertrag eine wirk-
same Indexmieterhöhungsklausel 
aufweisen, kann der Vermieter bei 
Vorliegen der betragsmäßigen Vo-
raussetzungen die Nettokaltmie-
te erhöhen. Gemäß § 557b Absatz 
2 Satz 1 BGB muss die Miete dabei 
mindestens ein Jahr unverändert 
bleiben. Allerdings sind Anpas-
sungen der monatlichen Voraus-
zahlungen davon ausgenommen. 
Sie dürfen vorgenommen werden. 
Leider gibt es auch keine Ober-
grenze für solche mehrfachen 
Mieterhöhungen. Möglich ist es, 
spätestens bei der nächsten Be-
triebskostenabrechnung eine An-
passung der Vorauszahlungen – 
konkret: eine Absenkung – zu prü-
fen.  

Ich werde im Spätsommer 
für einige Wochen verreisen. 
Diese Absicht habe ich meinem 
in unmittelbarer Nähe wohnen-
dem Vermieter angezeigt.  
Er möchte nun, dass ich ihm für 
einen etwaigen Notfall meine 
Wohnungsschlüssel für den  
Zeitraum meiner Abwesenheit 
aushändige. Darf er das verlan-
gen?

Irina K., Berlin

Ganz klar: Nein, das darf der Ver-
mieter nicht verlangen! Während 
Ihrer urlaubsbedingten Abwesen-
heit sind Sie im Hinblick auf die 
Mietsache obhutspflichtig. Das 
bedeutet, dass Sie trotz Ihrer Ab-
wesenheit dafür Sorge tragen 
müssen, dass die Mietsache kei-
nen Schaden nimmt bzw. ein sol-
cher kurzfristig behoben werden 
kann. Insofern ist es ratsam, einen 
Dritten, der möglichst nicht allzu 
weit weg wohnt, damit zu betrau-
en, dass dieser alle zwei…drei Ta-
ge nach der Wohnung sieht. Sie 

In dieser Rubrik beantworten wir kurz allgemeine Fragen, die Sie an 
uns gerichtet haben. Selbstverständlich kann dies keine Rechtsbe-
ratung ersetzen. Jedoch kann die Beantwortung der Fragen Anlass 
bieten, die Angelegenheit rechtlich tiefgreifender zu betrachten. 
Manchmal ist sie auch Indiz dafür, dass ein weiteres Vorgehen nicht 
geboten erscheint.
 

Bisher hatte unser Ver-
mieter seine mietrechtlichen An-
gelegenheiten immer selbst gere-
gelt. Mit ihm haben wir ein gu-
tes Verhältnis. Seit geraumer Zeit 
hat er einen Vertreter beauftragt, 
der uns nicht wohl gesonnen ist. 
Er hat uns schon mehrfach wegen 
Kleinigkeiten abgemahnt. Jetzt 
fragen wir uns, ob er uns auch 
kündigen darf?

Izmet T., Berlin

Es kommt darauf an, wie weit-
reichend die vom Vermieter er-
teilte Vollmacht ist. Umfasst die 
Vollmacht des Vermieters auch 
die Begründung und Beendigung 
von Mietverhältnissen durch sei-
nen Vertreter, kann er Ihnen ge-
genüber – auch ohne nochmalige 
Rücksprache mit dem Vermieter 
– eine Kündigung aussprechen. 
Sollte es tatsächlich dazu kom-
men, ersehen Sie den Umfang 
der Vollmachtserteilung aus der 
dem Kündigungsschreiben bei-
gefügten Vollmachtsurkunde. Ist 
keine Vollmachtsurkunde beige-
fügt bzw. wird keine Original-Voll-
machtsurkunde vorgelegt, kön-
nen Sie die Kündigungserklärung 
wegen Fehlens der Original-Voll-
macht zurückweisen. Das muss 
unverzüglich geschehen. Eine Zu-
rückweisung ist nicht möglich, 
wenn Ihnen der Umfang der Be-
vollmächtigung sicher bekannt 
ist.  

können Ihrem Vermieter auch die 
Kontaktdaten dieser dritten Per-
son mitteilen. So kann der Ver-
mieter die von Ihnen beauftrag-
te Person im Falle einer Havarie 
kontaktieren. Dass Sie Ihrem Ver-
mieter Ihren Wohnungsschlüssel 
aushändigen, kommt nicht in Fra-
ge!  
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–
Schadensersatz, 

Schönheitsreparaturen

Leitsatz:

Zur Frage der „fiktiven“ Schadens-
bemessung im Mietrecht.

BGH, Urteil vom 19.04.2023 – 
VIII ZR 280/21

Anmerkungen:

In dem hiesigen Verfahren forder-
te der Vermieter Kostenersatz für 
nicht ausgeführte Schönheitsre-
paraturen und Rückbauten sowie 
für den Austausch von Wandflie-
sen und für die Malerarbeiten an 
der Wand im Treppenhaus.

Der Bundesgerichtshof stellte in 
dem Urteil klar, dass der Vermie-
ter seinen Schaden nach dem Ende 
des Mietverhältnisses anhand der 
jeweils erforderlichen, aber noch 
nicht aufgewendeten („fiktiven“) 
Kosten bemessen kann. Verein-
facht gesagt, kann der Vermieter 
Kostenersatz selbst dann verlan-
gen, wenn er den Schaden (noch) 
nicht beseitigt hat.

Hintergrund dieser Entscheidung 
ist der Umstand, dass eine solche 
„fiktive Schadensberechnung“ im 
Werkvertragsrecht nicht mehr vor-
genommen werden kann. Für die 
Revision stellte sich mithin die Fra-
ge, ob dies nunmehr auch im Be-
reich des Mietrechts gilt.

Das sahen die Richter:innen des 
VIII. Zivilsenates nicht so. Eine An-
wendung der Grundsätze aus dem 
Werkvertragsrecht komme nicht 

in Betracht. Der Vermieter kann 
seine Schadensersatzansprüche 
wegen nicht ausgeführter Schön-
heitsreparaturen, der unterlas-
senen Rückbauten bezüglich der 
Fußböden und wegen der durch 
die Beklagten verursachten Schä-
den an der Mietsache anhand der 
sogenannten fiktiven (Mangelbe-
seitigungs-)Kosten bemessen.

In der Urteilsbegründung ist wie 
folgt ausgeführt:

„Nach ständiger Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs können 
Schadensersatzansprüche statt 
der Leistung im Mietrecht auch 
mit den für die Instandsetzung 
oder -haltung oder für den Rück-
bau der Mietsache erforderli-
chen aber (noch) nicht aufgewen-
deten ("fiktiven") Kosten bemes-
sen werden. Hieran ist auch nach 
der vom Berufungsgericht zur Be-
gründung seiner gegenteiligen An-
sicht herangezogenen geänderten 
Rechtsprechung des VII. Zivilse-
nats des Bundesgerichtshofs be-
züglich des Werkvertragsrechts 
weiter festzuhalten. Denn die Er-
wägungen des VII. Zivilsenats be-
ruhen allein auf den Besonderhei-
ten des Werkvertragsrechts und 
sind… auf andere Vertragstypen 
nicht übertragbar…. Der… Gefahr 
einer Überkompensation bei fikti-
ver Abrechnung im Mietrecht wird 
zum einen dadurch begegnet, dass 
der Geschädigte nur die zur Erfül-
lung der Leistungspflicht erforder-
lichen Kosten beanspruchen darf. 
Zum anderen ist zu beachten, dass 
der Grundsatz von Treu und Glau-
ben eine allen Rechten, Rechtsla-
gen und Rechtsnormen immanente 
Inhaltsbegrenzung bildet.“

+
Modernisierung,  

Rauchwarnmelder

Leitsatz:

a) Die Erneuerung von Rauchwarn-
meldern stellt – anders als deren 
erstmaliger Einbau – grundsätz-
lich keine Modernisierung im Sin-
ne von § 555b BGB dar, wenn mit 
ihr eine technische Verbesserung 
oder sonstige Aufwertung nicht 
verbunden ist.

b) Der Vermieter ist aufgrund ei-
ner solchen Erneuerungsmaßnah-
me deshalb auch dann nicht zu ei-
ner Erhöhung der Miete nach §§ 
559 ff. BGB berechtigt, wenn die zu 
einem früheren Zeitpunkt erfolgte 
erstmalige Ausstattung der Miet-
wohnung mit Rauchwarnmeldern 
weder zu einer zusätzlichen Belas-
tung des Mieters mit Betriebskos-
ten noch zu einer Mieterhöhung 
geführt hat.

BGH, Urteil vom 24.05.2023 –  
VIII ZR 213/21

±
Zutritt, sachlicher Grund

Leitsatz:

Es besteht eine vertragliche, aus § 
242 BGB herzuleitende Nebenpflicht 
des Wohnraummieters, dem Ver-
mieter – nach entsprechender Vor-
ankündigung – den Zutritt zu seiner 
Wohnung zu gewähren, wenn es 

In dieser Rubrik 
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über aktuelle 

Urteile des  

Bundes- 

gerichtshofs  

in Karlsruhe.  

Die Symbole 

zeigen an,  
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negativ auf die 

Mieterinteres-
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servierungsvereinba-
rung für den Kunden 
weder nennenswerte 
Vorteile ergeben noch 
seitens des Immobili-
enmaklers eine geldwer-
te Gegenleistung zu erbrin-
gen ist.

BGH, Urteil vom 20.04.2023 –  
I ZR 113/22

–
Räumung,  

Zwangsvollstreckung

Orientierungssatz d. Red.:

Der Antrag des Mieters auf einst-
weilige Einstellung der Zwangsvoll-
streckung (hier: Räumung) im Revi-
sionsverfahren ist nur dann begrün-
det, wenn die Vollstreckung dem 
Mieter einen nicht zu ersetzenden 
Nachteil bringen würde und nicht 
ein überwiegendes Interesse des 
Vermieters entgegensteht. Nicht 
unersetzlich sind Nachteile, die der 
Mieter selbst vermeiden kann. Aus 
diesem Grund kann der Antrag des 
Mieters nur dann erfolgreich sein, 
wenn er in der Vorinstanz einen 
Vollstreckungsschutzantrag nach § 
712 ZPO gestellt hat. Hat der Mieter 
dies versäumt, kommt eine Einstel-
lung der Zwangsvollstreckung nach 
§ 719 Abs. 2 ZPO nur ausnahmswei-
se dann in Betracht, wenn es dem 
Mieter im Vorverfahren aus beson-
deren Gründen nicht möglich oder 
nicht zumutbar war, einen Vollstre-
ckungsschutzantrag zu stellen.

BGH, Beschluss vom 31.01.2023 – 
VIII ZA 27/22

±
Modernisierung, 

Mieterhöhung

Orientierungssatz d. Red.:

Eine Mieterhöhungserklärung nach 
Abschluss einer Modernisierungs-
maßnahme ist formell nicht deshalb 
zu beanstanden, weil in der schrift-
lichen Modernisierungsmieterhö-
hungserklärung Bezug auf das An-
kündigungsschreiben genommen, 
die Erhöhung der Miete aufgrund 
der tatsächlich entstandenen Kos-
ten jedoch nicht berechnet wird. Ei-
ne solche Mieterhöhung umfasst 
die Erklärung des Vermieters, dass 
bei Durchführung (nur) der ange-
kündigten Arbeiten jedenfalls nicht 
geringere Kosten entstanden sind. 
Dem Mieter bleibt die Möglichkeit 
die Plausibilität nachzuprüfen so-
wie die Angaben des Vermieters 
über das ihm zustehende umfas-
sende Auskunfts- und (Belege-)Ein-
sichtsrecht aus § 259 BGB analog zu 
kontrollieren.

BGH, Beschluss vom 16.05.2023 – 
VIII ZR 106/21

hierfür einen konkreten sachlichen 
Grund (hier: beabsichtigte Veräuße-
rung der Wohnung) gibt. Eine sol-
che Pflicht kann sich zudem aus ei-
ner entsprechenden Vereinbarung 
im Mietvertrag ergeben.

BGH, Urteil vom 26.04.2023 –  
VIII ZR 420/21

+
Maklervertrag, 

Reservierungsgebühr

Leitsatz:

a) Ein im Nachgang zu einem be-
reits bestehenden Immobilienmak-
lervertrag geschlossener Reser-
vierungsvertrag stellt eine der un-
eingeschränkten AGB-rechtlichen 
Inhaltskontrolle unterliegende Ne-
benabrede zum Maklervertrag dar, 
wenn zwischen den beiden in Form 
Allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen geschlossenen Verträgen eine 
unmittelbare Verbindung besteht 
und die Verpflichtung zum exklusi-
ven Vorhalten der Immobilie des-
halb als maklerrechtliche Zusatz-
leistung anzusehen ist.

b) Die in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen vereinbarte Ver-
pflichtung eines Maklerkunden zur 
Zahlung einer Reservierungsge-
bühr für das zeitlich begrenzte ex-
klusive Vorhalten einer Immobilie 
zu seinen Gunsten stellt eine un-
angemessene Benachteiligung des 
Kunden im Sinne von § 307 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB dar, wenn 
die Rückzahlung der Reservie-
rungsgebühr ausnahmslos ausge-
schlossen ist und sich aus der Re-

Neues von den Roten Roben

DIE ROTEN ROBEN
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Unordnung reicht nicht
Eigentümer scheiterte mit Kündigungsklage gegen Mieter

Es kommt im Alltag sehr oft vor, 
dass der Eigentümer einer Woh-
nung und seine Mieter höchst un-
terschiedliche Vorstellungen von 
dem nötigen Mindestmaß an Ord-
nung haben. So war ein Eigentümer 
im Raum Stuttgart der Meinung, 

dass sein Mieter die Wohnung 
durch das Lagern von Unmen-
gen an Altpapier in unangemes-
sener Weise nutze. Dadurch ergä-
ben sich statische Probleme und 
die Brandgefahr erhöhe sich. Die 
einzelnen Räume seien außerdem 

kaum zu betreten. Doch nach In-
formation des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS reichte der 
Zustand des Objekts nicht für eine 
fristlose Kündigung aus. Eine nicht 
aufgeräumte, sich an der Gren-
ze zur Verwahrlosung befindliche 
Wohnung ist nach Überzeugung 
der Justiz noch keine Pflichtverlet-
zung des Mieters. So lange keine 
Gefahren für die Gebäudesubstanz 
drohten oder Mitbewohner beläs-
tigt würden, müsse das hingenom-
men werden. Die behaupteten sta-
tischen Probleme seien ebenso 
wie eine Brandgefahr nicht belegt. 

Amtsgericht Stuttgart –  
Aktenzeichen 35 C 2527/20

 

Eigentlich sollte es ziemlich klar 
sein, dass einem Mieter nach ei-
nem Einbruch in die Nachbar-
wohnung gekündigt werden kann. 
Doch die Rechtsprechung kennt 
nach Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS auch 
Ausnahmen. 

Landgericht Berlin –  
Aktenzeichen 66 S 162/22

Der Fall: Ein Mieter bemerkte nach 
seiner Rückkehr aus dem Urlaub ei-

nen Wasserschaden an zwei Wän-
den seiner Wohnung. Auch auf 
dem Boden hatte sich eine Pfüt-
ze gebildet. Um schnell reagieren 
zu können, brach er gewaltsam in 
die über ihm liegende, zu dem Zeit-
punkt leerstehende Wohnung ein. 
Daraufhin sprach ihm der Vermie-
ter die Kündigung aus.

Das Urteil: Bei einer derartigen 
Selbsthilfe handle es sich nicht um 
eine schwerwiegende Pflichtver-
letzung des Mieters und deswe-

Keine Kündigung trotz Einbruchs
Mieter konnte einen guten Grund für sein Verhalten nennen

gen sei keine Kündigung möglich, 
entschied das Landgericht. Dass 
sich der Schaden schon über län-
gere Zeit entwickelt hatte und das 
schnelle Eingreifen gar nichts än-
derte, habe der Mieter zu dem Zeit-
punkt nicht wissen können.

MIETE UND MIETRECHT
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Häufig wird es ja als ein Zeichen 
des Fortschritts betrachtet, wenn 
alte analoge Systeme gegen mo-
derne digitale Technik ausge-
tauscht werden. Doch das ist of-
fensichtlich nicht immer so. Ein 
Hauseigentümer stieß auf den Wi-
derstand eines Mieters, als er die 
Klingelanlage erneuerte. Die neu-

en Apparate waren nur noch mit 
Smartphone, Computer oder Tele-
fon zu bedienen. Der Mieter woll-
te aber das alte System zurückha-
ben. Die Justiz gab ihm nach In-
formation des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS Recht. Es ge-
he nicht, dass ungefragt eine sol-
che Maßnahme durchgeführt wer-

de, die von ihm dann anschließend 
auch noch eine Mitwirkung verlan-
ge. Der vertragsgemäße Zustand 
der Wohnung, so das Urteil, sei 
wiederherzustellen.

AG Berlin-Charlottenburg –  
Aktenzeichen 202 C 105/22

Digital, nein danke! 
Vermieter scheiterte mit neuer Klingelanlage

Wenn beim Befall einer Wohnung 
durch Bettwanzen eine Selbstver-
ursachung durch den Mieter nicht 
nachgewiesen werden kann, dann 
ist der Vermieter für die Beseitigung 
verantwortlich. So hat es nach Aus-
kunft des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS die Rechtspre-
chung entschieden.

Amtsgericht Frankfurt –  
Aktenzeichen 33 C 1888/21

Der Fall: In einer Mietwohnung 
trat ein massiver Bettwanzen-
befall auf. Es gab deutliche Hin-
weise darauf, dass die Bewohne-
rin diese Insekten über Besuche 
bei einem im selben Haus woh-
nenden betagten Mieter bei sich 
eingeschleppt hatte. Der Vermie-
ter erklärte sich bereit, gegen die 
Bettwanzenplage einzuschreiten, 
stellte aber Bedingungen – unter 
anderem, dass sich die Betroffe-
ne während der Arbeiten auf ei-
gene Kosten eine Ersatzwohnung 
besorge.

Jagd auf Bettwanzen
Mieter und Vermieter stritten um die Beseitigung

Das Urteil: „Schädlinge wie Bett-
wanzen stellen einen Mangel 
der Mietsache dar, den grund-
sätzlich der Vermieter zu besei-
tigen hat. Etwas Anderes kann 
nur dann gelten, wenn der Mie-
ter durch falsches Wohnverhal-
ten den Schädlingsbefall verur-
sacht hat.“ So hieß es im Urteil 

des Amtsgerichts. Der Besuch bei 
Hausnachbarn zähle zum norma-
len, üblichen Verhalten. Die Durch-
führung der Arbeiten dürfe deswe-
gen nicht von Vorbedingungen wie 
der Finanzierung einer Ersatzwoh-
nung abhängig gemacht werden. 
Das zähle nämlich zum Aufgaben-
bereich des Vermieters.

MIETE UND MIETRECHTMIETE UND MIETRECHT



±
Teilgewerbliche  

Nutzung, Miethöhe

Leitsatz:

1. Die verfahrensfehlerfreie Bestim-
mung der ortsüblichen Vergleichs- 
und der preisrechtlich zulässigen 
Miete erfordert bei einer dem Mieter 
nicht ausschließlich zu Wohnzwe-
cken, sondern auch zur teilgewerb-
lichen Nutzung überlassenen Woh-
nung grundsätzlich die Einholung 
eines Sachverständigengutachtens.
 
2. Der Umfang der vom Mieter nach 
Vertragsschluss in der Mietsache 
tatsächlich entfalteten gewerbli-
chen Nutzung ist für die Ermittlung 
der ortsüblichen Vergleichs- und der 
preisrechtlich zulässigen Miete oh-
ne Belang. Entscheidend ist allein 
der Umfang der im Mietvertrag ein-
geräumten Befugnis zur teilgewerb-
lichen Nutzung.

LG Berlin, Urteil vom 13.06.2023 –  
67 S 160/22, zitiert nach juris

+
Kündigung, Eigenbedarf

Orientierungssatz:

1. Hat im Vorfeld einer Eigenbedarfs-
kündigung die Bedarfsperson eine 
von ihr genutzte Wohnung an den 
kündigenden Vermieter zurückgege-
ben, damit dieser die Wohnung leer 
stehend zu einem besseren Kauf-

preis veräußern kann, und kündigt 
der Vermieter daraufhin eine ande-
re vermietete Wohnung, um die Be-
darfsperson nunmehr dort unterzu-
bringen, so ist die Eigenbedarfskün-
digung wegen Rechtsmissbrauchs 
unwirksam.

2. Dies gilt jedenfalls dann, wenn 
die veräußerte und die gekündig-
te Wohnung im wesentlichen ver-
gleichbare Eigenschaften aufwei-
sen, und wenn die Voraussetzun-
gen einer Verwertungskündigung 
nach § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB im Ver-
hältnis zum gekündigten Mieter 
nicht vorgelegen hätten.
 
LG Berlin, Urteil vom 02.06.2023 –  
66 S 170/22, zitiert nach juris

+
Mietpreisbremse,  

Vormiete

Leitsatz:

Ein Vermieter kann sich bei einer 
über die Grenze der „Mietpreis-
bremse“ gemäß § 556d Abs. 1 
BGB hinausgehenden Mietverein-
barung nicht auf den Ausnahmetat-
bestand einer bestandsgeschütz-
ten höheren Vormiete nach § 556e 
Abs. 1 BGB berufen, soweit der 
Vormieter die Vormiete deswegen 
tatsächlich nicht schuldete, weil 
der Vermieter diesem gegenüber 
seine aus § 556g Abs. 1a BGB flie-
ßenden Informationspflichten ver-
letzt hatte.

LG Berlin, Urteil vom 26.04.2023 – 
64 S 189/22, zitiert nach juris

+
Kündigung, Eigenbedarf

Leitsatz:

„Familienangehörige“ im Sinne 
von § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB sind nur 
Personen, für die das Prozessrecht 
mit Rücksicht auf die persönli-
che Beziehung zur Vermieterin ein 
Zeugnisverweigerungsrecht vor-
sieht, § 383 Abs.1 Nr. 1 bis 3 ZPO. 
Darauf, ob ein besonders enges 
persönliches Band zwischen der 
Vermieterin und der Bedarfsper-
son besteht, kommt es nicht an.
 
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 
20.04.2023 – 25 C 183/22,  
zitiert nach juris

+
Nutzungsentschädigung, 

Verwirkung

Leitsatz:

Macht der Vermieter einen An-
spruch nach § 546a Abs. 1 BGB auf 
Zahlung weiterer, über die einst-
malige Vertragsmiete hinausge-
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hender Nutzungsentschädigung 
für einen Zeitraum von mehr als 
zwei Jahren erstmals rückwir-
kend nach Räumung und Rückga-
be der Wohnung geltend, so ist mit 
Blick auf die Wertungen des § 571 
BGB sorgfältig zu prüfen, ob der 
Forderung der Einwand der Ver-
wirkung entgegen steht. So kann 
es liegen, wenn der Vermieter den 
ehemaligen Mieter im Verlaufe 
des vorangegangenen Räumungs-
rechtsstreits auf Zustimmung zu 
einer Mieterhöhung in Anspruch 
genommen und später einer Räu-
mungsfristverlängerung zuge-
stimmt hat, ohne sich die Nach-
forderung weiterer Nutzungsent-
schädigung vorzubehalten.

LG Berlin, Beschluss vom 
31.03.2023 – 64 S 16/22,  
zitiert nach juris

+
Mieterhöhung,  

Rückwirkung

Leitsatz:

Die Klausel „Der Vermieter ist be-
rechtigt, die . . . Miete nach Maßga-
be der gesetzlichen Vorschriften – 
auch rückwirkend – zu ändern. Bei 
preisgebundenem Wohnraum gilt 
die jeweils gesetzlich zugelassene 
Miete als vertraglich vereinbart.“ 
verstößt nicht gegen das Transpa-
renzgebot und führt nicht zu einer 
unangemessenen Benachteiligung 
des Mieters im Sinne des § 307 
BGB. Für Wohnungen in Berlin, die 
der Preisbindung unterliegen, ist 
aber die rückwirkende Einforde-
rung einer Mieterhöhung nach §§ 4 
Abs. 8 NMV, 10 Abs. 2 Satz 3 Wo-
BindG gemäß § 1a WoG Bln unwirk-
sam.

LG Berlin, Beschluss vom 
22.05.2023 – 64 S 63/22,  
zitiert nach juris

±
Mietpreisbremse,  

Beweismittel

Leitsatz:

1. Beruft sich der Mieter auf ei-
nen Verstoß des Vermieters ge-
gen § 556d BGB (Anm. d. Red.: 
Mietpreisbremse), trägt der Mie-
ter im Bestreitensfall die Beweis-
last für die von ihm behauptete Hö-
he der ortsüblichen Vergleichs-
miete sowie der preisrechtlich 
zulässigen Miete. Klagt ein Inkas-
sodienstleister aus abgetretenem 
Recht, trägt er als Zessionar die 
Beweislast.

2. Die Amtsgerichte sind als Tat-
sachengerichte befugt, die Ermitt-
lung der ortsüblichen Vergleichs- 
und der preisrechtlich zulässigen 
Miete nicht durch die bloße Her-
anziehung eines Mietspiegels im 
Wege einer richterlichen Schät-
zung vorzunehmen, sondern die 
Bildung einer für sie hinreichen-
den richterlichen Überzeugung von 
der ausschließlichen oder zusätzli-
chen Einholung eines gerichtlichen 
Sachverständigengutachtens ab-
hängig zu machen.

3. Der Berliner Mietspiegel 2019 ist 
ein grundsätzlich, aber nicht aus-
nahmslos taugliches Instrument 
zur Ermittlung der ortsüblichen Ver-
gleichs- und der preisrechtlich zu-
lässigen Miete.

4. Die Ermittlung der ortsüblichen 
Vergleichs- und der preisrechtlich 
zulässigen Miete über den Berli-
ner Mietspiegel 2019 führt weder 
grundsätzlich noch im Einzelfall zu 
„richtigeren“ Ergebnissen als über 
die Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens.

LG Berlin, Beschluss vom 
23.05.2023 – 67 S 87/23,  
zitiert nach juris

±
Gewerberaum, 

Minderung

Leitsatz:

1. Öffentlich-rechtliche Nutzungs-
beschränkungen berechtigen den 
Gewerberaummieter nicht zur Min-
derung, wenn der Mieter in sei-
nem vertragsgemäßen Gebrauch 
mangels Einschreiten der Behör-
de nicht tatsächlich eingeschränkt 
ist.

2. Beruht der Mangel der Mietsa-
che (hier: fehlende Genehmigungs-
fähigkeit von Umbaumaßnahmen 
des Mieters für die Eröffnung ei-
nes Ladengeschäfts) sowohl auf 
vom Vermieter als auch vom Mie-
ter zu vertretenden Umständen, ist 
die Miete um 50 % gemindert.

KG Berlin, Urteil vom 16.03.2023 – 
8 U 76/21, zitiert nach juris

±
Gewerberaum,  

Betriebszweck

Leitsatz:

Der Vermieter von Gewerberäu-
men schuldet mangels abwei-
chender Vereinbarungen die Über-
lassung der Mietsache in einem 
für den vereinbarten Betriebs-
zweck genehmigungsfähigen Zu-
stand. Die hierfür erforderlichen 
Baumaßnahmen hat der Vermie-
ter auf eigene Kosten zu veranlas-
sen (hier: Schaffung eines zweiten 
Fluchtweges für das Betreiben ei-
ner Kindertagesstätte).
 
KG Berlin, Urteil vom 23.03.2023 –  
8 U 172/21, zitiert nach juris
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Nur 40 km westlich von Berlin liegen 
das wunderschöne Schloss Paretz 
und das gleichnamige dazugehörige 
Dorf. Schloss und Dorf Paretz wur-
den von dem berühmten Baumeis-
ter David Gilly in den Jahren 1797 bis 
1805 für den Kronprinzen und späte-
ren König Friedrich Wilhelm III. und 
seine Gemahlin Luise errichtet.

Kronprinz Friedrich Wilhelm III. war 
verheiratet mit Luise von Mecklen-
burg-Strelitz. Bei offiziellen Anläs-
sen wirkte der Kronprinz stets ge-
hemmt und er zeigte sich sprachlich 
wenig ausdrucksfähig. Die Prinzes-
sin hingegen war eine natürlich auf-
tretende lebhafte Person und hat-
te damals eine relativ freie Erzie-
hung genossen. Aus diesen Gründen 
scheint es verständlich, weshalb das 
Kronprinzenpaar sich nach einem 
Ort sehnte, an dem es zeitweise den 
Zwängen des steifen Hofzeremoni-
ells entfliehen konnte.

Der Berliner Architekt und Bau-
meister David Gilly wurde beauf-
tragt, anstelle eines früheren Guts-
hauses ein frühklassizistisches 
schlichtes Landschloss zu errich-
ten. Die Ausführung erfolgte mit ho-
hem ästhetischem Anspruch. Die 
60 m lange Fassade des Bauwerkes 
war zurückhaltend akzentuiert. Le-

nen- und Außenraum zu einer har-
monischen Einheit. Das erlesene 
Mobiliar und die Paretzer Papier-
tapeten sind ein Zeugnis des ho-
hen anspruchsvollen Niveaus der 
Raumkunst der damaligen Zeit.

Neben dem Schloss und dem Gar-
ten wurde auch die Umgestaltung 
des gesamten Dorfes von Grund 
auf in Auftrag gegeben. Es entstand 
ein Ensemble von Schloss und Dorf 
nebst Parkanlage – ein klassizisti-
sches Gesamtkunstwerk.

Die alten Häuser im Dorf wurden ab-
gerissen, und es wurde sodann auf 
Kosten des Kronprinzen ein Muster-
dorf neu erbaut. Das neue Paretz be-
stand aus etwa zehn Bauernhöfen, 
die ähnlich gestaltet waren. Diese 
sind im „Paretzer Skizzenbuch“ des 
Architekten David Gilly mit Grund- 
und Aufrissen sowie Fassaden- und 
Giebelansichten dargestellt. 

Die beiden Gehöfte, die als Dorf-
ausgang vorgesehen waren, erhiel-
ten eine reichere Ausstattung als 
die übrigen Bauernhöfe. Beim Neu-
bau der Bauernhöfe wurde festge-
legt, dass die Stube im Giebel eines 
jeden Hauses für die königliche Die-
nerschaft reserviert bleiben soll-
te. In den Ställen war ausreichend 
Platz für die herrschaftlichen Pfer-
de freizuhalten. 

Für das königliche Landleben wurde 
auch das Dorf mit einer Reihe von 
Gebäuden ausgestattet, die beson-
deren Aufgaben dienten. Für den 
Pächter des königlichen Gutes wur-
de ein Amtshaus errichtet, ferner 
das Haus des Dorfschulzen sowie 
ein Mehrfamilienhaus, das Platz 
für die Wohnungen von Leinewe-
bern, Fischern, Müllern und Tage-
löhnern bot. Diese Bauten wurden 
ergänzt durch eine Schulstube und 

diglich durch hervorgehobene Mit-
telrisalite mit Bogenfenstern und 
eine auffallende Farbgebung in ab-
gestuften Tönen von gelblichem 
Weiß mit Ocker erhielt die Fassade 
ihren dennoch starken Ausdruck.

Der das Schloss umgebende Park 
wurde nach englischem Vorbild an-
gelegt. Er umfasst eine Fläche von 
insgesamt 7,5 Hektar. Diese Flächen 
sind durch Straßen, Wege und Zäu-
ne voneinander getrennt und gleich-
zeitig durch Sichtachsen miteinan-
der verbunden. Diese Gartenarchi-
tektur schaffte zugleich einen Blick 
in die Ferne und dennoch das Ge-
fühl von Begrenzung durch Garten-
räume.

Das Besondere am Schloss Paretz 
ist jedoch seine Innenausstattung. 
Diese wurde ebenfalls in den Jah-
ren 1797/98 fertiggestellt. Neben der 
stilistischen Einfachheit klassizisti-
scher Prägung der Inneneinrichtung 
fallen besonders die kunstvollen Pa-
retzer Papiertapeten ins Auge. Die-
se wurden in Berliner Manufakturen 
handgemalt oder gedruckt. Mit ih-
nen wurde die königliche Wohnung 
prachtvoll ausgestattet. 

Die Tier- und Pflanzendarstellungen 
schaffen eine Verbindung von In-

Fotos von links:
Dorf Paretz

Sacrow-Paretzer  
Kanal

Königign Luise 
Schloss um 1800 

Detail Tapete im Ge-
sellschaftssaal

Dorfkirche
Historische Kutsche

         Ausflugstipp: 
Schloss und Schlossgarten Paretz 
 Königliches Landleben

AUSFLUGSTIPP



Öffnungszeiten und Eintrittspreise:
www.spsg.de/schloesser-gaer ten/objekt /
schloss-park-paretz

Anfahrt:
Mit dem Auto – über die B5 in 57 Minuten oder 
über die A10 in 1 Stunde 10 Minuten.
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – vom 
Hauptbahnhof Berlin mit dem RE 1 nach Pots-
dam-Hauptbahnhof – weiter mit dem Bus 614 in 
Richtung Gutenpaaren – bis zur Haltestelle Pa-
retz, Schloss (ca. 1 Stunde 20 Minuten) oder 
vom Hauptbahnhof mit dem RE 4 Richtung Rat-
henow nach Wustermark – weiter mit dem Bus 
642 in Richtung Ketzin – bis zur Haltestelle Pa-
retz, Schloss (ca. 1 Stunde 5 Minuten)
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zwei kleine Torhäuser rechts und 
links der Straße am Ortseingang 
nach Osten. Das eine Torhaus be-
herbergte die Wohnung des Schä-
fers – im anderen Torhaus befand 
sich überwiegend der Schafstall.

Eine Besonderheit stellte das goti-
sche Haus dar. Hierbei handelte es 
sich um eine optische Attraktion 
nach dem Muster englischer Staf-
fage-Bauten. Es war eine königli-
che Schmiede dort untergebracht 
– im Laufe der Jahre diente das 
Gebäude der Unterbringung einer 
Gaststätte. 

Die königliche Familie genoss all-
jährlich die Sommermonate in Pa-
retz. 

Königin Luise verstarb am 19. Juli 
1810 und ihr Gemahl, Friedrich Wil-
helm III. erließ 1833 ein entspre-
chendes Dekret, dass änderungen 
an Häusern und der Dorfstraße un-
tersagt seien, und dass der Ort Pa-
retz in Erinnerung an seine Frau so-
mit möglichst unverändert bestehen 
bleiben sollte.

Der König selbst verstarb im Jahr 
1840. Die Erben bestimmten da-
mals, dass die seit Beginn nur un-
wesentlich veränderten Räume un-
benutzt bleiben sollten und dem An-
denken an die Eltern dienen sollten. 
Alle nachfolgenden Generationen 
der Hohenzollern respektierten die-
se Verfügung, sodass der Original-
zustand bis 1945 erhalten blieb.

Bei Kriegsende wurde das Schloss 
1945/46 geplündert und sodann von 

der Roten Armee besetzt. Es waren 
dort anschließend Kriegsflüchtlin-
ge untergebracht und teilweise wur-
den die Räumlichkeiten durch die 
Bauernhochschule „Edwin Hoernle“ 
genutzt. Später hielt die „VVB Tier-
zucht“ Einzug in die Räumlichkeiten. 
Durch die unterschiedliche Nutzung 
und die damit verbundenen Um- und 
Ausbauten ging zunächst das his-
torische Erscheinungsbild verlo-
ren. Während der DDR-Zeit war dort 
auch ein Schul- und Kulturhaus un-
tergebracht worden.

Bereits in den Jahren 1983 bis 1985 
begann die Rekonstruktion des 
Schlosses und der Dorfgebäude, 
sodass heute der ursprüngliche Zu-
stand wieder hergestellt ist.

Das Schloss beherbergt heute eine 
Dauerausstellung über die spannen-
de Bau- und Nutzungsgeschichte 
des Ensembles und erinnert an seine 
damaligen Erbauer und Bewohner.

In der Schloss-Remise wird eine 
kleine kulturhistorisch bedeuten-
de Sammlung kostbarer Kutschen, 
Prunkschlitten und Sänften des 
preußischen Herrscherhauses aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert prä-
sentiert.

AUSFLUGSTIPP



www.mieterschutzbund.berlin

RGuter Rat 
 rentiert sich.

Hauptgeschäftsstelle
Konstanzer Straße 61, 10707 Berlin Mo, Di, Mi, Do 9 – 19.00
Telefon 921 02 30-10, Fax 921 02 30-11  Fr 9 – 14.00
zentrale@mieterschutzbund.berlin Sa 10 – 14.00
Beratung nach Voranmeldung

 
Filiale Mitte Mo 9 – 17.00
Torstraße 25, 10119 Berlin Di 9 – 19.00
Telefon 921 02 30-30, Fax 921 02 30-31 Mi 9 – 17.00 
mitte@mieterschutzbund.berlin Do 9 – 18.00
Beratung nach Voranmeldung Fr 9 – 14.00

  
Filiale Neukölln Mo 9 – 17.00
Karl-Marx-Straße 51, 12043 Berlin Di 9 – 19.00
Telefon 921 02 30-50, Fax 921 02 30-51 Mi 9 – 18.00 
neukoelln@mieterschutzbund.berlin  Do 9 – 19.00 
Beratung nach Voranmeldung Fr 9 – 14.00 

 
Filiale Wedding 
Müllerstraße 53, 13349 Berlin Mo, Mi, Do 9 – 17.00
Telefon 921 02 30-40, Fax 921 02 30-41 Di 9 – 19.00 
wedding@mieterschutzbund.berlin Fr 9 – 14.00
Beratung nach Voranmeldung 

Die Telefonberatung

Sie brauchen eine schnelle und kompetente Aus-
kunft zu Mietrechtsfragen? Sie haben aber keine 
Zeit für eine Beratung in einer unserer Beratungs-
stellen oder wohnen außerhalb Berlins? Dann ist 
unsere telefonische Mieterberatung für Sie ideal.

Die Telefonberatung ist nur für kurze, grundsätz liche 
Fragen geeignet. Prüfungen von Mieterhöhungen, 
Betriebs- und Heizkostenabrechnungen oder neu 
abzuschließenden Mietverträgen können nur im 
Rahmen eines persönlichen Gespräches stattfinden.

Als Mitglied im Mieterschutzbund Berlin e. V. 
stellen Sie Ihre Fragen an unsere Anwält:innen 
ausschließlich unter der Rufnummer:

921 02 30 60 diese Nummer ist für die  
Rechtsberatung der Mitglieder reserviert.

Zu folgenden Zeiten: 

Montag – Freitag von 12.00 – 14.00 Uhr sowie
Dienstag und Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr

Mieter werben Mieter

Sind Sie mit uns zufrieden? Dann empfehlen Sie 
uns weiter. Für jedes von Ihnen geworbene Mit-
glied erhalten Sie 5,- Euro auf Ihr Mitgliedskonto 
und haben darüber hinaus die Chance auf zusätz-
liche Preise, die wir zum Jahresende verlosen.
Machen Sie mit – es lohnt sich!


